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Ethische Grundsatze und marktwirtschaftliches
Verhalten - ein Zielkonflikt?

Die Aufgaben des Verbandes Schweizerischer Handelsschulen
von A. Walti, Prasident des VSH

Die privaten Handelsschulen in der Schweiz sind darauf angewiesen, durch marktge-
rechtes Verhalten im Rahmen von marktwirtschaftlichen Grundséatzen, Bildungspro-
dukte zu «verkaufen». Es gilt also mogliche Verkaufschancen wahrzunehmen und zu
realisieren. Diesen in Produktions- und Handelsbetrieben unanfechtbar geltenden

Grundséatze stehen aber im Bildungsbereich wesentlich mehr ordnende oder einen-
gende Schranken entgegen. Es sind dies zum einen gesetzliche Erlasse, zum andern

muss das Geschaftsgebaren gegenliber den Lernenden von ausserordentlich hohem
Verantwortungsgefiihl getragen sein. Dies um so mehr, als die Qualitat einer Aus-
bildung erst im Nachhinein gepruft werden kann.

Der Verband Schweizerischer Handelsschulen (VSH) als Fachorganisation hat sich
wie andere Berufs- und Branchenverbénde in den letzten Jahren aus freien Stlicken
eigene Verhaltensgrundsatze auferlegt. Diese Richtlinien wollen vor allem das Image
der Branche in einer weiteren Offentlichkeit profilieren. Es sind Rahmenvereinbarun-
gen, die dem Verbandsangehoérigen Bedingungen verschiedenster Art, z.B. Wahr-
haftigkeit in den Werbeaussagen oder bestimmte Verhaltensweisen gegeniuber den
Lernenden vorgeben.

Diese selbstgesetzten Marken stehen allerdings oft im Widerspruch zu kurzfristigen,
wirtschaftlichen Zielen der Mitglieder. Es stellt sich deshalb die Frage, ob sie die Ein-
zelinitiative hemmen oder ob sie zumindest langfristig angestrebten Zielen dienen.

Die dkonomischen Ziele der Handelsschulen

Die Handelsschulen beziehen keine staatlichen Unterstiutzungsgelder, mussen also
zum mindesten finanziell selbsttragend sein. In unserer, auch fiirdie Schulen, schnell-
lebigen Zeit bendtigt der schulische Betrieb technische Hilfsmittel, die infolge der
starken Nutzung rasch abgeschrieben werden missen. Die Raumkosten, belastet
durch tberdurchschnittlichen Unterhalt und Ersatz, steigen ebenso wie die Lohn-
kosten. Die finanziellen Ziele in der Geschéaftspolitik einer Handelsschule konnten
etwa wie folgt formuliert sein: «Durch Leistung und kostenbewussten Einsatz der Mit-
tel soll ein so grosser Ertrag erwirtschaftet werden, dass die Existenz des Unterneh-
mens auch fir die Zukunft gesichert ist. Gehélter und Honorare sollen so angesetzt
sein, dass jederzeit qualifizierte und einsatzbereite Lehrer, FiUhrungskrafte und Mitar-
beiter gefunden werden kénnen.»

Diese Ziele zu erreichen wére es denkbar, dass zum Beispiel Vertreterim Verkauf ein-
gesetzt werden, die wohl hohe Verkaufskosten verursachen, aber auch entsprechen-
den Umsatz erzielen konnten. Verbandsvorschriften verbieten aber, Vertreter- oder
auch sogenannten Schulberatereinsatz aus moralischen, aber auch aus sachlichen
Griunden. In der Praxis ist eine wirklich sachliche Beratung durch finanziell am Ergeb-
nis beteiligte aber fur einen allfalligen Misserfolg nicht verantwortliche Personen
schwer zu erzielen. Die Vorschrift, die Werbung informativ, wahr und verstandlich zu
gestalten, unterstreicht den Willen des Verbandes, das Verkaufsgebaren seridés zu ge-
stalten. Zudem mussen Schul- und Kursgelder, aber auch die Leistungen der Schule
klar definiert werden.
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Sind Privatschulen teuer?

Die oftals teuerempfundenen Privatschulen miissen ihre Ziele mit weit geringeren Auf-
wendungen erreichen als die Staatsschule. Eine Untersuchung im Kanton Bern hat
ergeben, dass die Aufwendungen fur einen Primarschiler im Jahr etwa 5400 Fr., fur
einen Sekundarschiller etwa 7500 Fr., fiir einen Gymnasiasten etwa 10 000 bis 12 000 Fr.
betragen. Die Privatschule kann fiir einen Sekundarschiiler etwa 4200 Fr. fordern, fiir
einen Gymnasiasten etwa 6000 bis 8000 Fr. Die Ausbildung so betrachtet, dirfte in
den Privatschulen also ehergunstiger sein, was auch an den niedrigeren Verwaltungs-
gemeinkosten liegen kdnnte.

Vergleiche solcher Art kann eine einzelne Schule nur schwerlich anstellen. Der Ver-
band dagegen soll durch seine Offentlichkeitsarbeit erreichen, dass falsche Propor-
tionen zurecht geriickt werden und das Kostenempfinden in allen Bereichen der

Ausbildung gilt.

Die Massnahmen zur Durchsetzung von Verbandsvorschriften

Jeder Verband ist so gut wie seine Mitglieder. Da ungeniigende Ausbildungsleistun-
gen zu recht bald einmal angeprangert werden, darf sich der VSH nicht damit
begniigen, Grundsatze aufzustellen;ermuss sie auch durchsetzen. Diese Grundséatze
und Vorschriften in den Statuten festgelegt, zwingen zum Beispiel die VSH-Mitglieder
ihre Priifungsaufgaben und Kandidatenlisten dem Verband einzureichen. Nach der
durchgefiihrten Priifung ist eine Liste mit den Namen der bestandenen Kandidaten
vorzulegen. Anforderungsniveau der Prifungen und die Erfolgsquote der Kandidaten
sind so offensichtlich und kontrollierbar. Sinkt die Erfolgsquote, die sich nur schwer
manipulieren ldsst, insbesondere wenn es sich um staatliche Priifungen handelt, so
hat die verbandliche Prifungskommission ein Recht zum Eingreifen. Sie wird in einer
ersten Massnahme helfend und beratend tétig sein, um zu versuchen, die Qualitat der
Ausbildung und damit den Prifungserfolg zu verbessern. Sind die Resultate wahrend
Zweier Jahre nicht besser geworden, so wird die Schule angehalten, aus dem Ver-
band auszutreten. Es hat sich gezeigt, dass diese Selbstkontrolle die Konkurrenz der
Mitglieder in Richtung einer Qualitatsverbesserung verschoben hat, wahrenddem im
organisatorischen, administrativen Bereich und auch in personellen Fragen ein
kooperatives Denken Einzug fand. Die Politik der Kooperation mit wiirdigen Partnern
fihrt zu einer Abgrenzung in der Aktivitat und zu einergewinnbringenden Rationalisie-
rung im eigenen Angebot, damit zu einer besseren Leistungsfahigkeit und optimale-
ren Grosse.

Neben Offentlichkeitsarbeiten und der Selbstkontrolle hat der Verband aber auch die
Interessen seiner Mitglieder gegenuiber der Umwelt, zum Beispiel dem Staat, zu ver-
treten. Obschon er versucht, im Sinne einer umfassend verstandenen Partnerschaft
Zu handeln, muss er immer wieder feststellen, dass die privaten Schulen und ihre Ab-
solventen unnoétigerweise benachteiligt werden. Es sind zurzeit drei Problemkreise,
die im Rahmen des neuen Berufsbildungsgesetzes mit den Bundesbehérden bespro-
Chen werden missen.

In der Verordnung zum Bundesgesetz iber die Berufsbildung heisst es im Artikel 53
«Hohere Wirtschafts- und Verwaltungsschulen» Absatz 3: das Departement regelt den
Umfang der Abschlusspriifung und die Zulassungsvoraussetzungen fiir Kandidaten,
welche die erforderlichen Kenntnisse auf andere Weise als durch den Besuch einer
Schule erworben haben.
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Damit sind &ffentlich zugéngliche Prifungen fir HWV-Kanditaten gemeint. Unter
offentlich zuganglichen Prifungen oder externen Priafungen versteht man die Zu-
ganglichkeit zu staatlichen Priifungen, ohne dass der Ausbildungsweg zum Lernziel
vorgeschrieben wird. Es gilt also das Ziel, respektive die Prifung und deren Anfor-
derungen so genau zu definieren, dass sich auch zum Beispiel Audiodidakten vorbe-
reiten kdnnen.

Die Gleichstellung von Absolventen privater Handelsschulen bei der Lehrabschluss-
priufung ist ein weiteres Problem. Die kaufmannischen Lehrlinge erhalten Erfahrungs-
noten, die jeweils nach Abschluss eines Faches an der Schule in das Lehrabschluss-
zeugnis Ubertragen werden, die Absolventen privater Handelsschulen mussen die
ganze Prifung in einem Zug ablegen. Auch hier besteht eine erhebliche Rechtsun-
gleichheit.

Kiimmerliche Informationspolitik 6ffentlicher Stellen

Die Informationspolitik staatlicher Stellen gegentiber Privatschulen ist ausserordent-
lich kimmerlich.

Sie benachteiligt die Absolventen der Privatschulen teilweise aufs Schwerste. Man
stelle sich zum Beispiel vor, dass Prufungsreglemente gedandert werden kénnen, ohne
dass die vorbereitenden Schulen rechtzeitig und grindlich informiert sind. Regle-
mente, die ausschliesslich die Privatschulen betreffen, werden neu formuliert, ohne
dass die Betroffenen und direkt Interessierten begriusst werden, und dies nach
mehrmaliger Intervention des Verbandes.

Die Verbandsmassnahmen des VSH wollen einerseits durch interne angepasste aber
doch wirksame Massnahmen, die Qualitdt der Leistung der Mitglieder férdern. Er lasst
sich auch die Kompetenzen geben, neue Mitglieder, die diese Normen nicht errei-
chen, entweder nicht aufzunehmen oderim schlimmsten Fall aus dem Verband auszu-
schliessen. Dieses Vorgehen schrankt in vielen Féllen sogar die wirtschaftliche
Freiheit der Mitglieder ein.

Anderseits will der Verband aber durch die Starkung und Straffung seiner Strukturen
die Interessen seiner Mitglieder gegeniber einem starkeren Partner, namlich dem
Staat, wahrnehmen und den Absolventen eine immer bessere auf die Bedurfnisse zu-
geschnittene Leistung anbieten.

o



	Ethische Grundsätze und marktwirtschaftliches Verhalten - ein Zielkonflikt?

